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Herrn Präsidenten des Nationalrates 
Wie n 

zur Zahl 4159/J-NR/1989 

In meiner Antwort vom 8.9.1989 auf die schriftliche Anfrage 

der Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Gugerbauer und 
Genossen (4159/J), betreffend "Verwicklung des gegen

wärtigen Finanzministers Dkfm. Ferdinand Lacina in den 
Noricum-Waffenskandal" , habe ich angekündigt, nach Abschluß 

der Prüfung der Berichte der staatsanwaltschaftlichen Be
hörden und der Stellungnahme der zuständigen Sektion des 

Bundesministeriums für Justiz dem Präsidenten des National

rates eine erginzende Beantwortung der Anfrage zu über

mitteln. In diesem Sinn teile ich nunmehr mit, daß das Bun
desministerium für Justiz am heutigen Tag den überein

stimmenden Vorhabensbericht der staatsanwaltschaftlichen 
Behörden zur Kenntnis genommen hat, beim Untersuchungs

richter des Landesgerichtes Linz gerichtliche Vorerhebungen 

zu beantragen. Angesichts einiger aufklärungsbedürftiger 
Umstände sollen die Vorerhebungen zu dem Zweck geführt wer

den, um die nötigen Anhaltspunkte entweder für die Ein
leitung eines Strafverfahrens oder für die Zurücklegung der 
Anzeige zu erlangen (§ 88 Abs. 1 StPO). 

20. September 1989 
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